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parteyisches Gericht über sich hat, das ausser seinen

Cantonsgrenzen ist. Was die besondern Gebräuche

betrift, so sollen die in der einen Republik verschwin-

den : und die Verschiedenheit der Sprache? Haben

wir diese Schwierigkeit nicht allenthalben im Staats-

rathe, in der Gesetzgebung: es beweist dieses weiter

nichts, als daS Bedürfniß einer Nationalsprache. —
Was Kosten und Menge der Arbeit betrist, so muß

man bedenken, daß Criminalproccsse überall wegfallen

und die übrigen durch allgemeine Gesetzbücher, sehr

werden vermindert werden. ^ Ich würde auch die

Distriktsgcrichte alsdann wegfalle» lassen, und die

Friedensrichter zur ersten Instanz organisiren. —
Man beruft sich auch auf die Gebrechen unsers ober-

sien Gerichtshofs: was folgt aber ans diesen anders,

als daß wir unglückliche Gesetze über die Organisation
dieses Tribunals entworfen haben?

Die weitere Discussion wird vertaget.

Folgender Beschluß wird verlesen, und ohne Discus-

sion sogleich angenommen:

In Erwägung daß der Grundsatz des Blntzug-

rechts bloß allein auf der Erhaltung und Vergrößerung

der reichen und mächtigen Familien beruhte, ohne

das allgemeine Interesse der Gesellschaft zu bezwecken;

In Erwägung, daß die Ausübung dieses Rechts

eine unerschöpfliche O.uclle von Prozessen über die streu-

gen Formen, die damit verbunden waren, über die

Art der Verwandschastsgrade., über den dem Käufer
zu machenden Ersatz und so weiter, war;

Die Forts, folgt.

Mannigfaltigkeiten.
Aus dem Briefe eines Schweizers in

Mayland. Die Anwesenheit des ersten Consuls

macht Mayland sehr lebhaft. Er arbeitet uncrmüdet

und ist mit den grasten Entwürfen in militärischer und

politischer Hinsicht beschäftigt. In Verbindung mit
seinen vornehmsten Generalen arbeitet er iezt den fer-

ucrn Operationsplan aus. Die Armee von Italien
und die Reservearmee werden zusammengeschmolzen

eine Armee bilden; doch weiß man nicht ob Berthier
oder Masscna das Oberkommando erhalten wird.
Von der andern Seile giebt Bonaparte der cisalpini-
scheu Acpublik wieder eine neue Gestalt. Er ernennt

ihr eine Consulta von zo Gliedern, an deren Spitze
als Präsident, der franz. Minister bey der cisalviuischen
Republik steht: weder der Minister noch die Consnlca

fiich bis iezt ernennt oder vielmehr bekannt worden. —

In eben dem Augenblick, wo er die vorläufige Basis'
zur cisalp. Revublik legt, entwirft er den Friedenstractat,
falls Oestreich nach dem fürchterlichen Streich bey

Marcnzo an den Frieden denken will.
Diese Schlacht mit ihren ansserordentlichen Wirkn»-

gen, war in, jeder Art entscheidend und der Sieg der

Franken nur die Folge ihrer Tapferkeit und der com-
binircen Pläne Bonapartes, die so glücklich ausgeführt
wurden. Die Kaiserlichen stunden zoooo Mann stark

nnlcr Melas. Bonaparte hatte seine Truppen weit-
läufig zerstreut; er ließ zur bestimmten Zeit mit yoc-c?

angreifen und wurde von den Kaiserlichen nach langem'
Widerstand geworffen. Die Franken waren in voll-,

komner Unordnung. Bonaparte selbst führte die Trüm-
mer des Heeres von neuem an und beschäftigte den

Feind, bis Desaix mit egooo Mann von seiner Seite
anlangte und den Kampf entschied. Dem General'
Melas nach seiner Niederlage blieb auch nicht einmal'
die Flucht übrig; überall umringt von anrückenden

Heeren blieb ihm nur Alessandria offen, unfähig ihm
lange zu ernähren und lange den Franken zu widerstehn..
Am folgenden Tag sandte Melas an Bonaparte und'
bot eine Capitulation an; er opferte die Hälfte Ita-'
liens dem Sieger auf, um die andere Hälfte und zu-,
gleich die in 12 Fcstüngen sparsam vertheilten Garni-
sonen zu retten, nebst seiner geschlagnen Armee. —
Den Ausgang wissen Sie.

Diesen Morgen marschierte mit Sang und Klang:
die kaiserliche Besatzung aus der Citadelle von May-
land: sie zog unter meinen Fenstern vorbey ; es war'
ein interessantes Schauspiel ; die Zufriedenheit der

Kaistrlichcn, sich so wohlfeil gerettet zu sehen, laS

man auf allen Gesichtern. Die Desertion bey den!

Kaiserlichen war dabey sehr groß, besonders vom
rohanschcn Corps; die Piemonteser zogen ebenfalls jo--
lcnniter ans gehen aber wahrscheinlich nach Piémont
zurück. Gestern noch wimmelte Mailand eben so von:
Kaiserlichen, die den Waffenstillstand bcnuzlen, als'
von Franken : ich sprach etliche kaiserliche Offiziers f
sie sind über den Gang der Dinge eben so bestürzt als'
ganz Europa ftyn wird; sie sind erbittert und ihren
Schmerz scheint nur die Hoffnung eines nahen Frie-
dens zu stillen.

So viel ich aus den Gesprächen mit den französtf
scheu Generalen wahrnehme (die doch wahrscheinlich,'
wenn sie politisieren, immer den Ton angeben will-
cher von ihren Obern kömmt) scheint die Scywcht
bey den Franken in üblem Credit zu stehen,. Mam.
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hält es für ein Land der Unwissenheit, unfruchtbar
>an Männern, die die schwere Kunst der Regierung
verstehen. Man spöttelt über die Zänkereyen der ober-

sien Autoritäten und hält uns der Vormundschaft noch

sehr bedürftig — Wer jezt noch auf Federalism«»
Host, der träumt. Frankreich wird so wenig in die-

sin, als darein willigen, daß wir mit ihm und

Oestreich in gleichem Grade verwandt seyen.

Beylage.
Drey Proklamationen Bonapartes.

1.

Bonaparte, erster Consul der fr. Republik,

In Erwägung, daß die cisalpinische Republik von
dem Kaiser und von dem grasten Theil der europäischen

Mächte als frey und unabhängig ist anerkannt worden,

lind daß es dem Edelsinne des fränkischen Volkes ge-

maß ist, einem Kriege, welcher das feste Land ver-

wüstet, ein.Ende zu machen und die Wiederherstellung

dieser Republik zu bewirken

beschließt:
1. ES soll sich zu Mailand eine Consulta vereinigen, die

den Austrag hat, die innere Einrichtung der Rc-

pudiik zu organisieren und diejenigen Gesetze und

Verordnungen zu verfertigen, welche sich aus die

allgemeine Staatsverwaltung beziehen.

2. Die Consulta besteht aus 50 Mitgliedern; ihr
Präsident wird der außerordentliche fränkische Ge-

sandte seyn.

z. Die Consulta wird in ihrer ersten Sitzung, die

Ordnung ihrer Arbeiten und ihre Eintheilung in

Sectioncn festsetzen.

4. Die Consulta ist verpflichtet, sich mit den Ent-

würfen von dringlichen Verordnungen zu beschäsli-

gen, welche die ausserordentliche Commißwn von

ihr begehren wird.
Mailand den 28. Prairial I. 8.

2.

Bonaparte, erster Consul der fr. Rcp. beschließt:

z. Es ist zu Mayland ein ausserordentlicher Minister
der fränkischen Regierung angestellt.

2. Durch diesen Minister allein geschieht alle Verbin-

dung mit der cisalpinischen Republik: kein franzö-

sischcr Beamter kann einige Verbindung mit der

Regierung haben, anders als durch dessen Dazwi.
schcnkunst.

Die Einkünfte, sie mögen nun von den öffentlichen
Abgaben ober von den Gütern der gegen Frankreich
im Krieg stehenden Mächte herrühren, werden in
dem Namen und unter der unmittelbaren Aussicht
des fränkischen Ministers bezogen; zu dem Ende
wird ihm zur Seite ein fränkischer Schatzmeister
ernannt werden, in dessen Casse alle Fonds cinge-
hen sollen.

4. Alle in diese ausserordentliche Cassa fließende Fonds
können nickt anders als auf den besondern Befehl
des fränkischen Ministers und für die Bedürfnisse
der Armee verwendet werden.

Der ausserordentliche fränk. Minister allein kann
die Generalversammlung der Consulta, welche die

Verhandlungen über die Constitution und Gcsetzge.
bung vorbereiten soll, zusammen berufen; er führt
dabey den Vorsitz.

Mailand, 28. Prairial I. 8.

?«

Bonaparte, erster Consul der fr. Rcp. beschließt^

1. Die Regierung der cisalpinischen Republik wird
provisorisch von einer ausserordentlichen Commißion
von Mitgliedern ausgeübt, die mit Ausnahme
der gesetzgebenden und richterlichen, alle Gewalten
in sich vereinigt.

2. Diese Commißion schlägt der durch den Beschluß
vom heutigen Tag niedergesezten Consulta, diejeni,
gen Gesetze und Verordnungen vor, welche sie noth,
wendig findet.

;. Sie kann in den bestehenden Gerichtshöfen, die

Richter bestätigen oder andere an ihre Stelle wählen.

4. Sie stellt in jedem Bezirk einen Regierungscom-
missarius an, welcher die Details der Verwaltung
zu besorgen haben wird.

;. Der Reg. Commissarius hat unter seinen Befehlen
alle Munizipalitäts-Agenten und öffentlichen Beam,
ten in seinem Arrondissement und korrespondiert un-
mittelbar mit der ausserordenrlichen Commißion.

6. Die Abgabe» bleiben auf dem gleichen Fuß, wie
sie für das Jahr l8c>o sind festgesezt worden; die

Commißion kann neue einführen, wenn die Consulta
dazu ihre förmliche Einwilligung giebt.

7. Alle öffentlichen Beamten sind gehalten an ihren
Stellen zu bleiben und ihre Dienste unter der Gewalt
der provisorischen Regierung fortzusetzen, bis darü-
der etwas anders wird beschlossen werden.

Mailand, 28. Prairial I. 8»
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